
1653 März 15. A

VERLAUTBARUNGEN[VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN] GEGENÜBER
DEN IN RUSWIL VERSAMMELTEN GESANDTEN1 DER VI KATH.
ORTE [ - VII AUSG. LU - ] IN SACHEN BAUERNKRIEG

[1 . ] Betreffent das Umbgelt , Wollent Min Gnedigen Herren , den H. Eh-
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rengsanten giietlich oder rechtlich darin zehandlen übergeben haben.
[2 . ] Betreffent die Kaufbrief Lassendts M. G.H. by den beilbrieffen

zwaar verblyben es were dan dass der keüffer zum behelff unnd be-
wystumb seiner Rechten den kauffbrieff begehrte oder ein kauff vor¬
behielte , allsdan soll es by dem erlüterten . . . halb abgesezten tax
verblyben . " "gme-in"

”[ 3 . ] Das Thor by der Emmenbrug sol anderst nit als zuo Kriegs oder
Pestilentz Ziten beschlossen werden . ” "Rotenbukgvi"

”[ 4 . ] Sitzgelt sol von einem gmeinen Handel nit mer als 1 gl . genommen
werden . ” "gmctn”

"[5 . ] Grossweibel zu Willisaw so es müglich wolten M. G.H. gern behaub-
ten hingegen wollend sy Jnen den Cleinweibel überlassen.

[6 . ] Dass M. G.H. einen Statschryber [ von Willisau ] besezt könnent
M. G.H. von 160 Jaren bewisen , sezend disen Punckten zum Rechten,
unnd könnend den stattschryber nit fahren lassen.

[7 . ] Die besazung der Embteren wollend M. G. H. zum Rechten sezen.
[8 . ] Ehrschetz betreffent der [Kloster - ] Schwesteren uskeüf Jst ein En¬

derung lassendts M. G.H. by sigel unnd brieff verblyben.
[9 . ] Fahlgelt in St . Michaels Ampt , dis ist ein sach die M. G.H. mit

dem ganzen ampt vertragen lut der brieffen , Jst auch in allten
gwarsamenen unnd brieffen begriffen unnd darmit klärlich zu bewysen
das was der Stift [Bero - ] Münster nit feilig sye einem Landtvogt in
St . Michaels Ampt feilig.

[10 . ] Was die Stüwr betrifft sind M. G.H. der entliehen meinung , dass
in kriegsnöthen die unnsere von Entlibuoch eben so wohl alls M. G. H.
unnd Jhre Burger stüeren sollend , unnd sezend disen puncten zum
Rechten , wan derselbig güetig nit kan abgemacht werden . " "Nota cLUoi
Puncten -Lit nit dt &putieAt worden"

”[ 11 . ] Der Buossen halber mögend zwaar die geschworne wohl erkennen ob
einer buosswürdig sye oder nit , der landtvogt aber solle die buoss
taxieren , darby aber allweg die Amptsbüecher daby observiert unnd
beobachtet werden unnd Jedem die appellation zugelassen syn solle.

[12 . ] Des fischens halber zuo Horw last man Jhnen zu das sy mögend ein
nezen vom land sezen , fahrens halber blybts by dem allten , mögend
wohl in Jhren schiffen [ auf dem Vierwaldstättersee ] fahren . "
"ingcAchJubcn"

”[ 13 . ] Knutwyl soll des uffritts [ das Landvogts im Amt Knutwil ] halber
gehallten werden wie Jm Amptsbuoch.

[14 . ] Pfänden halber soll der 3 . pfenning abgahn wie in anderen Empte-
ren.

[15 . ] Sizgelt theilung etc . betreffent , soll dem landtvogt uff ein
solchen Ritt des tags 2 gl . unnd dem diener 20 ss der Rosslohn unnd
fuoter unnd mahl geben werden , soll aber an einem landtvogt stahn



zu ryten oder nit.
[16 . ] Buossen restitution halber , sezend zum Rechten.

[17 . ] Costen sind M. G. H. nit gesinet zugeben begehrend des Jhren se-
chendts zum Rechten.

[18 . ] Reissgelt restitution sezend M. H. zum Rechten.
Jst also Declariert vor Räth 100 . unnd Burger den 15 . Merz 1653.

[gez . ] Underschryber [ Hans Leopold Cysat ] ”

1 ) Einer der Gesandten von Stadt und Amt Zug war der auch sonst als Ver¬
mittler im Bauernkrieg auftretende Beat II . Zurlauben.

Original , Siegel teilweise zerstört . Glossen von Beat II . Zurlauben.
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